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Der Gesetzentwurf der italienischen Regierung zur Einrichtung der Behörde zum
Schutz der Funktion des Kommunikationswesens und zur Überwachung der
Normen im Hörfunk und Fernsehen (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo ) wurde am 31. Juli 1997
verabschiedet. Die Behörde soll den italienischen Telekommunikations- und
Rundfunksektor regulieren und koordinieren sowie die Regeln umsetzen, die
hierfür gelten oder in Zukunft gelten werden.

Das Gesetz enthält nicht nur Bestimmungen über die Befugnisse und die
Funktionsweise der neuen Behörde, sondern auch Vorschriften zur Einführung von
mehr Pluralismus im audiovisuellen Sektor Italiens. Mit diesen neuen Vorschriften
soll die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom Dezember 1994 umgesetzt
werden, in der die bisherige Regelung für unvereinbar mit der Verpflichtung zum
Schutz des Pluralismus nach Artikel 21 der italienischen Verfassung erklärt wurde
(siehe IRIS 1995-1: 10 und IRIS 1996-8: 13).

Das Gesetz enthält sechs lange Artikel. Artikel 1 definiert die Rolle und die
Zusammensetzung der neuen Behörde, die nicht nur als Verwaltungsbehörde
fungieren soll, die bestehende Vorschriften umsetzt, sondern auch an der
Festlegung der Vorschriften selbst mitwirken soll. Nach dem im Gesetz
anerkannten Grundsatz der Konvergenz zwischen den beiden Sektoren ist die
Behörde sowohl für die Telekommunikation als auch für den Rundfunk zuständig.

Für den Rundfunkbereich tritt die neue Behörde an die Stelle der alten Garante
per l'editoria e la radiodiffusione . Die acht Mitglieder der Behörde waren im
September 1997 vom italienischen Präsidenten auf Vorschlag des Parlaments zu
ernennen. Der Vorsitzende der Behörde, der ebenfalls Mitglied ist, war vom
italienischen Präsidenten auf Vorschlag der Regierung zu ernennen.

Die acht Mitglieder verteilen sich auf zwei Ausschüsse, den Ausschuß für
Infrastruktur und Netze und den Ausschuß für Dienste und Produkte. Der Vorsitz
beider Ausschüsse liegt beim Vorsitzenden der Behörde. Artikel 2 enthält
Vorschriften zur Vermeidung der Entstehung beherrschender Stellungen im
audiovisuellen Bereich. Die Schwelle wird auf 20 % der Kanäle festgesetzt, die
über terrestrische Frequenzen senden. Eine weitere Beschränkung betrifft die
Ressourcen: Kein Unternehmen darf mehr als 30 % der Ressourcen kontrollieren,
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die für jede Form der Fernsehausstrahlung (terrestrische Frequenzen, Kabel und
Satellit) zur Verfügung stehen. Bei Eigentumsverflechtungen zwischen Fernsehen
und Presse wird die Schwelle auf 20 % der verfügbaren Ressourcen festgelegt.

Diese Einschränkungen treten am 30. April 1998 in Kraft (Artikel 3). Die Behörde
hat allerdings das Recht, die Vorschriften zum Pluralismus nicht auf solche
Unternehmen anzuwenden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Schwellen
nur aufgrund ihres "natürlichen Wachstums" über diesen Schwellen liegen.

Artikel 4 und 5 betreffen speziell die Telekommunikation und beschäftigen sich
mit dem Aufbau und Betrieb von Telekommunikationsnetzen und der
Bereitstellung von Diensten gemäß den entsprechenden EG-Richtlinien. Unter
anderem soll die Behörde Normen für Decoder formulieren und Pläne für die
Zuteilung der Frequenzen erarbeiten.

Durch eine in letzter Minute erfolgte Änderung wird der Mehrwertsteuersatz für
Abonnements, Installation und Geräte für das digitale Pay-TV sowie für Kabel- und
Glasfaserinstallationen drastisch von 19 % auf 4 % gesenkt, um die Entwicklung
der italienischen Digitalfernsehindustrie zu fördern.

Der allgemeinere Gesetzentwurf für ein Fernseh- und Telekommunikationsgesetz,
den die italienische Regierung parallel zu dem jetzt verabschiedeten Gesetz
eingebracht hat, ist nach wie vor anhängig (siehe IRIS 1996-10: 16).

Legge n. 249 del 31 Luglio 1997, Istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo, G.U.n. 177 del
31 Luglio 1997 (Supplemento ordinario)

Gesetz Nr. 249 vom 31. Juli 1997, zur Einrichtung der Behörde zum Schutz der
Funktion des Kommunikationswesens und zur Überwachung der Normen im
Hörfunk und Fernsehen. G.U. Nr. 177 vom 31. Juli 1997
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